
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ,,westliche
Südstadt" in Wilhelmshaven

Aufgrund der $$ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1996 (Nieders. GVBI. S. 382), zuleht
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung der Niedersächsischen Ge-
meindeordnung, der Niedersächsischen Landkreisordnung und des Niedersächsi-
schen Meldegesetzes vom 19. März 2001 (Nieders. GVBI S. 112), und des $ 142
Abs.3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachungvom2T.
August 1997 (BGBI. I S. 2141) hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven am 19.09.2001
folgende Satzung beschlossen:

s l
Festlegu ng des Sanierungsgebietes

lm nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor.
Dieses Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbes-
sert werden. Das insgesamt ca. 110 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanie-
rungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung "westliche Südstadt".

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist zeichnerisch auf der Grundlage
der Liegenschaftskarte im Maßstab 1:2000 dargestellt. Die Karte ist Bestandteil die-
ser Satzung und als Anlage beigefügt.

s 2
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtli-
chen Vorschriften der $$ 152 bis 156 BauGB durchgeführt.

s 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Oldenburg in Kraft.
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